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Beachte

Besprechung in: RdU 03/2016, 127-128;

Rechtssatz

Mit Erkenntnis vom 7. Oktober 2014, V 42/2014 ua, hat der Verfassungsgerichtshof (u.a.) die Widmung "Bauland-

Wohngebiet" für das gegenständliche Baugrundstück als gesetzwidrig aufgehoben. Die somit fehlende Widmung steht

der Erteilung einer Baubewilligung nicht entgegen (Hinweis E vom 24. Februar 2004, 2002/05/0005, mwH auf die

Judikatur des Verfassungsgerichtshofes). Die AuHassung des Verwaltungsgerichtes, es könne erst, wenn eine neue

Flächenwidmung vorliege, der maßgebliche Sachverhalt festgestellt werden, Indet in der hg. Judikatur somit keine

Deckung. Insoweit hat das Verwaltungsgericht daher die Rechtslage verkannt.Mit Erkenntnis vom 7. Oktober 2014,

römisch fünf 42/2014 ua, hat der Verfassungsgerichtshof (u.a.) die Widmung "Bauland-Wohngebiet" für das

gegenständliche Baugrundstück als gesetzwidrig aufgehoben. Die somit fehlende Widmung steht der Erteilung einer

Baubewilligung nicht entgegen (Hinweis E vom 24. Februar 2004, 2002/05/0005, mwH auf die Judikatur des

Verfassungsgerichtshofes). Die AuHassung des Verwaltungsgerichtes, es könne erst, wenn eine neue Flächenwidmung

vorliege, der maßgebliche Sachverhalt festgestellt werden, Indet in der hg. Judikatur somit keine Deckung. Insoweit

hat das Verwaltungsgericht daher die Rechtslage verkannt.
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